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Bekanntmachung der Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden

Allgemeinverfügung 
des Zweckverband Gesundheitsamt 

Uelzen - Lüchow-Dannenberg für den Landkreis Uelzen

über das Verbot von Großveranstaltungen 
mit mehr als 1.000 Personen und über die Meldepflicht 

von Veranstaltungen und Menschenansammlungen 
mit mehr als 100 Teilnehmern zur Eindämmung 

des Coronavirus SARS-CoV-2

Der Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen - Lüchow-Dannenberg 
erlässt gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Satz 2 Infektionsschutz-
gesetzes (IfSG) als zuständige Behörde folgende

Allgemeinverfügung:
1. Es ist untersagt, im gesamten Gebiet des Landkreises Uelzen 

öffentliche oder private Großveranstaltung in geschlossenen 
Räumen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 1.000 
Personen durchzuführen.

2. Anzuzeigen sind dem Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen- 
Lüchow-Dannenberg durch den jeweiligen Veranstalter oder 
Organisator öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen 
im gesamten Gebiet des Landkreises Uelzen sowie sonstige 
zeitlich begrenzte und geplante Ereignisse, an denen Gruppen 
von Menschen teilnehmen, vor ihrer Durchführung, ab einer 
erwarteten Teilnehmerzahl von mindestens 100 Personen. 

3. Die Anzeige muss den Namen, ggf. den Vertretungsberech-
tigten, die Anschrift sowie eine Telefonnummer des Veran-
stalters oder Organisators, Ort und Zeit der Veranstaltung, die 
erwartete Teilnehmerzahl sowie Angaben darüber, ob es sich 
um eine öffentliche oder nichtöffentliche Veranstaltung, ein 
eher regionales oder überregionales Einzugsgebiet handelt 
und ob die Veranstaltung in geschlossenen Räumen oder un-
ter freiem Himmel stattfindet, beinhalten. 

4. Die Anzeige hat unverzüglich schriftlich (Zweckverband Ge-
sundheitsamt Uelzen - Lüchow-Dannenberg, Auf dem Rahlan-

de 15, 29525 Uelzen) oder per E-Mail (info@gesundheitsamt- 
ue-dan.de) zu erfolgen.

5. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der ortsüblichen 
Bekanntmachung als bekannt gegeben und ist zunächst bis 
zum 31.03.2020 befristet.

Begründung:
I. Rechtsgrundlage für den Erlass dieser Allgemeinverfügung ist 

§ 28 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Satz 2 IfSG. Danach trifft die zu-
ständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, wenn 
Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder 
Ausscheider festgestellt werden oder sich ergibt, dass ein 
Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider 
war, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung 
übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 

 Unter diesen Voraussetzungen kann die zuständige Behörde 
Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größe-
ren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten. Aus-
gehend von der Gesetzesbegründung sind hiervon alle Zu-
sammenkünfte von Menschen erfasst, die eine Verbreitung 
von Krankheitserregern begünstigen. 

 Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des 
Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfähige Agens (Virus, 
Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches 
transmissibles Agens, die bei Menschen eine Infektion oder 
übertragbare Krankheit verursachen können. Bei SARS-CoV-2 
handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 
Nr. 1 IfSG. 

 Aufgrund der steigenden Zahl von Infizierten mit SARS-CoV-2 
in Deutschland, Niedersachsen sowie zwischenzeitlich eines 
bestätigten Falles dieser Corona-Infektion im Landkreis Uel-
zen mit verschiedenen Indexquellen, untersagt der Zweckver-
band Gesundheitsamt Uelzen - Lüchow-Dannenberg vorsorg-
lich vorerst Großveranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl 
von mehr als 1.000 Personen. Nach Einschätzung des Ge-
sundheitsamtes können geringere Einschränkungen, die eine 
Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen reduzieren, die 
Risiken bei solch großen Veranstaltungen nicht ausreichend 
mildern. Das Verbot von Großveranstaltungen ist aus diesem 
Grund erforderlich.

 Der Krisenstab des Bundesministeriums des Inneren, für Bau 
und Heimat (BMI) und des Bundesministeriums für Gesund-
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heit (BMG) hat in seiner zweiten Sitzung die Prinzipien des 
Robert Koch-Instituts zur Risikobewertung von Großveran-
staltungen beschlossen und empfohlen, diese Kriterien unver-
züglich bei der Risikobewertung zu berücksichtigen. Dieser 
Handlungsempfehlung ist zu entnehmen, dass das Risiko von 
großen oder schwer verlaufenden COVID-19 Ausbrüchen nach 
einer Übertragung von SARS-CoV-2 bei einer Veranstaltung 
von der Zusammensetzung der Teilnehmer, der Art und dem 
Typ der Veranstaltung sowie der Möglichkeit der Kontrolle im 
Falle eines Ausbruchs abhängt. Durch den vorherrschenden 
Übertragungsweg von SARS-CoV-2 z. B. durch Husten, Niesen 
oder den Kontakt mit mild erkrankten oder asymptomatisch 
infizierten Personen kann es zu einer Übertragung des Virus 
von Mensch zu Mensch kommen. 

 Eine Risikobewertung für eine Veranstaltung oder ein son-
stiges zeitlich begrenztes und geplantes Ereignis, an dem eine 
Gruppe von Menschen teilnimmt, kann durch die zuständige 
Behörde jedoch nur dann erfolgen, wenn sie Kenntnis von der 
Veranstaltung hat. 

 Um der zuständigen Behörde eine ausgewogene Risikoab-
wägung zu ermöglichen, ist es erforderlich, dass alle Veran-
staltungen und Menschenansammlungen mit mehr als 100 
Teilnehmern angezeigt werden. Dies gilt unabhängig davon, 
ob diese in geschlossenen Räumen oder unter freiem Himmel 
stattfinden. 

 Da die Risiken nicht bei allen Veranstaltungen gleich groß 
sind, ist seitens des Zweckverbandes Gesundheitsamt Uelzen 
- Lüchow-Dannenberg nach der erfolgten Anzeige eine sorg-
fältige Abwägung im Hinblick auf die konkrete Veranstaltung 
oder Menschenansammlung zu treffen. 

 Die Meldeverpflichtung erstreckt sich auf alle Zusammen-
künfte von Menschen, bei denen mit einer Teilnehmerzahl von 
mindestens 100 Personen gerechnet wird. Wird die Teilneh-
merzahl von 100 Personen erreicht bzw. überschritten, hat die 
in Ziffer 1 angeordnete Meldung unabhängig von der Art der 
Veranstaltung (öffentlich oder privat) an die unter Ziffer 3 ge-
nannte Stelle durch den Veranstalter oder Organisator (Ziffer 
2) zu erfolgen.

 Derzeit breitet sich das Virus in Deutschland und dem Land-
kreis Uelzen aus. Ziel der Allgemeinverfügung ist es, die Über-
tragungswege von SARS-CoV-2 zu unterbrechen und das Risi-
ko einzudämmen, ohne dabei das öffentliche Leben gänzlich 
zum Stillstand zu bringen. Um dies sicherzustellen, ist die hier 
verfügte Untersagung und Anzeigepflicht erforderlich und ge-
boten. Mildere, gleich wirksame Mittel zur Erreichung dieses 
Zwecks sind nicht ersichtlich. Die Allgemeinverfügung ist an-
gemessen, da sie nicht außer Verhältnis zu dem in der Allge-
meinverfügung angestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgü-
ter wie Leben, Leib und Gesundheit der Bevölkerung steht. 

 Handlungsempfehlungen für Großveranstaltungen sind unter 
www.rki.de, Stichwort Risiko Großveranstaltungen abrufbar.

II. Die sachliche Zuständigkeit für den Erlass dieser Allgemein-
verfügung folgt aus § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Niedersäch-
sischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst 
(NGöGD). Danach obliegen den Landkreisen und kreisfreien 
Städten die Aufgaben des Gesundheitsamtes, der zuständi-
gen Behörde oder der zuständigen Stelle nach dem Infekti-
onsschutzgesetz oder einer aufgrund des Infektionsschutz-
gesetzes erlassenen Verordnung. Die Aufgaben gehören zum 
übertragenen Wirkungskreis (§ 3 Abs. 1 Satz 3 NGöGD). Der 
Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen - Lüchow-Dannenberg 
ist Träger des Gesundheitsamtes des Landkreises Uelzen; die 
Pflichtaufgabe des Infektionsschutzes wurde dem Zweckver-
band von den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg 
übertragen (§§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 7 ff. des Niedersäch-
sischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(NKomZG) i. V. m. § 1 Nr. 3 der Verbandsordnung des Zweck-
verbandes Gesundheitsamt Uelzen/Lüchow-Dannenberg). Die 
örtliche Zuständigkeit des Zweckverbandes Gesundheitsamt 
Uelzen - Lüchow-Dannenberg für die Durchführung des Infek-
tionsschutzgesetzes (IfSG) im Gebiet des Landkreises Uelzen 

folgt aus § 2 NKomZG, § 1 Abs. 1 der Verbandsordnung des 
Zweckverbandes Gesundheitsamt Uelzen/Lüchow-Dannen-
berg, § 1 Abs. 1 des Niedersächsischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (NVwVfG) i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 3 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG).

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetz sofort vollziehbar nach 
§ 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG. Eine Klage hat somit keine 
aufschiebende Wirkung.

Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 wird hingewiesen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Lüneburg, 
Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg erhoben werden. 

Uelzen, den 11.03.2020

ZWECKVERBAND GESUNDHEITSAMT
UELZEN - LÜCHOW-DANNENBERG

Der stellv. Geschäftsführer 
Teske

Allgemeinverfügung 
des Zweckverband Gesundheitsamt 

Uelzen - Lüchow-Dannenberg für den Landkreis Uelzen

für Reiserückkehrer aus Risikogebieten 
und besonders von der Ausbreitung des Coronavirus 

SARS-CoV-2 und COVID-19 
betroffenen Gebieten zur Beschränkung 

des Besuchs von Schulen, Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflegestellen und stationären Einrichtungen 

der Pflege- und Eingliederungshilfe

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit 
weltweit verbreitet. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile eine 
Reihe von Fällen, meist in Verbindung mit Reisen in Risikogebiete 
und aus besonders betroffenen Regionen. Die Erkrankung CO-
VID-19 verläuft in den meisten Fällen als grippaler Infekt und ist 
von einem Schnupfen oder einer echten Grippe (Influenza) klinisch 
nicht zu unterscheiden. 
Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) wird 
folgende Allgemeinverfügung erlassen:
1. Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem 

Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet ent-
sprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert 
Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, dürfen für einen Zeit-
raum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem Risikogebiet oder 
des besonders betroffenen Gebiets folgende Einrichtungen 
nicht betreten:  

 a)  Einrichtungen nach § 33 Nr. 1 bis 4 IfSG (Kindertagesein-
richtungen und Kinderhorte, erlaubnispflichtige Kinderta-
gespflegestellen, Schulen,  Tagesbildungsstätten nach §§ 
162 ff Nds. Schulgesetz (NSchG) und Heime, in denen über-
wiegende minderjährige Personen betreut werden) sowie 
betriebserlaubte Einrichtungen nach § 45 SGB VIII (statio-
näre und teilstationäre Erziehungshilfe),  

 b)  Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Nr. 1 und Nr. 3 bis 5 
IfSG (Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrich-
tungen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare 
medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, 
Tageskliniken), ausgenommen von dem Betretungsverbot 
sind behandlungsbedürftige Personen,  

 c)  stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungs-
hilfe wie Heime für  ältere Menschen, pflegebedürftige Men-
schen oder Menschen mit Behinderungen  nach § 2 Abs. 
2 des Niedersächsischen Gesetzes über unterstützende  
Wohnformen (NuWG), stationäre Einrichtungen der Hilfen 
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zur Überwindung  besonderer sozialer Schwierigkeiten 
nach §§ 67 ff SGB XII sowie Werkstätten für  Menschen 
mit Behinderungen, andere Leistungsanbieter nach § 60 
SGB IX,  Tagesförderstätten, Tagesstätte für Menschen mit 
seelischen Behinderungen,  ausgenommen von dem Betre-
tungsverbot sind behandlungsbedürftige und  betreuungs-
bedürftige Personen, und  

 d) Berufsschulen und Hochschulen,  
 e) Landesbildungszentren mit allen ihren Angeboten.  

Ausreichend ist, dass die entsprechende Festlegung der Gebiete 
durch das RKI innerhalb der 14-Tages-Frist erfolgt. Die Risikoge-
biete und besonders betroffene Gebiete sind unter www.rki.de/
ncov-risikogebiete tagesaktuell abrufbar.  

Als Aufenthalt nach Satz 1 gilt nicht ein nur kurzzeitiger Kontakt 
zum Beispiel im Rahmen eines Tankvorgangs, einer üblichen Kaf-
feepause oder eines Toilettengangs.  

2. Wenn eine nach Ziffer 1 verpflichtete Person minderjährig ist, 
so hat derjenige für die Einhaltung der diese Person treffen-
de Verpflichtung zu sorgen, dem die Sorge für diese Person 
zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft Betreuerinnen oder 
Betreuer einer von der Verpflichtung nach Ziffer 1 betroffenen 
Person, soweit die Erfüllung dieser Verpflichtungen zu deren 
Aufgabenkreis gehört. Sie sind unter Berücksichtigung der 
Voraussetzungen in Ziffer 1 verpflichtet, keine Betreuungsan-
gebote von Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle 
oder Heimen in Anspruch zu nehmen.  

3. Erhalten die Träger oder die mit den Leitungsaufgaben in den 
jeweiligen Einrichtungen beauftragten Personen der in Ziffer 1 
benannten Einrichtungen Kenntnis davon, dass die Vorausset-
zung nach Ziffer 1 vorliegt, dürfen die betreffenden Personen 
für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr aus dem Ri-
sikogebiet oder des besonders betroffenen Gebiets nicht be-
treut oder beschäftigt werden.  

4. Die Anordnung gilt sofort ab dem Zeitpunkt der Bekanntma-
chung. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese All-
gemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung.  

5. Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG wird 
hingewiesen.   

Begründung
Zu Ziffer 1: Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten oder von der 
Ausbreitung des  Coronavirus SARS-CoV-2 besonders betroffenen 
Gebieten wird für den durch die  Inkubationszeit definierten Zeit-
raum von 14 Tagen nach Ankunft aus einem der fraglichen  Gebie-
te das Betreten der in den Buchstabgen a) bis d) definierten Ein-
richtungen verboten.  Die Maßnahme dient dazu, die Ausbreitung 
des neuen Erregers einzudämmen sowie den Schutz vulnerabler 
Personengruppen sicherzustellen. Darüber hinaus tragen die Maß-
nahmen für die erfassten medizinischen Einrichtungen auch zur 
Aufrechterhaltung der Versorgungskapazitäten bei.  

Zu Buchstabe a) Nach den bisherigen Erkenntnissen erkranken 
Kinder nicht schwer an COVID-19. Sie können aber ebenso wie 
Erwachsene, ohne Symptome zu zeigen, Überträger des Coro-
navirus SARS-CoV-2 sein. Kinder und Jugendliche sind zugleich 
besonders schutzbedürftig. Dabei ist die Übertragungsgefahr 
bei Kindern besonders hoch, weil kindliches Spiel in den früh-
kindlichen Einrichtungen regelmäßig einen spontanen engen 
körperlichen Kontakt der Kinder untereinander mit sich bringt. 
Das Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten ist zudem abhän-
gig vom Alter und der Möglichkeit zur Übernahme von (Eigen-)
Verantwortung und bedarf daher bei Kindern noch einer entwick-
lungsangemessenen Unterstützung durch Erwachsene. Diese 
Unterstützung kann in den Einrichtungen mit einer Vielzahl an 
betreuten Kindern seitens der Aufsichtspersonen nicht immer 
ununterbrochen sichergestellt werden. Vielmehr sehen die Räu-
me in den Einrichtungen in aller Regel Rückzugsmöglichkeiten 

vor. Daher kann schon räumlich eine lückenlose Überwachung 
nicht immer gewährleistet werden. Damit steigt die Gefahr, dass 
sich Infektionen innerhalb der Einrichtung verbreiten und diese 
nach Hause in die Familien getragen werden. Aus diesen Grün-
den ist nach Abwägung aller Umstände eine allgemeingültige 
Anordnung erforderlich, um die Verbreitung der Infektion in Ge-
meinschaftseinrichtungen, in denen überwiegend Minderjährige 
betreut werden, zu unterbinden. Diese Anordnung betrifft die 
Kindertagespflege auch dann, wenn nur ein Kind betreut wird. 
Denn auch dann ist eine Übertragung auf weitere Kinder nicht 
ausgeschlossen. 

Zu Buchstabe b) In den stationären medizinischen Einrichtungen 
werden vielfach Personen betreut, die durch eine Infektion mit 
dem neuen Erreger in besonders schwerer Weise gesundheit-
lich gefährdet wären. Zum Schutz dieser besonders vulnerablen 
Personengruppen stellt die Beschränkung des Zugangs für Rei-
serückkehrern aus Risikogebieten oder besonders betroffenen 
Gebieten eine geeignete und erforderliche Schutzmaßnahme dar. 
Neben der Vermeidung von Einträgen des Erregers wird auch die 
medizinische Versorgung unterstützt. Die Erkrankung des betreu-
enden und medizinischen Person wird verringert.  

Zu Buchstabe c) Hier gelten entsprechend die Überlegungen wie 
zu Buchstabe b).  

Zu Buchstabe d) Viele Studierende sowie Beschäftigte in Hoch-
schulen weisen eine überdurchschnittliche Reisetätigkeit auf. Dies 
umfasst insbesondere auch Aufenthalte in Risiko- oder besonders 
betroffenen Gebieten.  Risikogebiete und besonders betroffene 
Gebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von 
Mensch zu Mensch vermutet werden kann. Um dies festzulegen, 
verwendet das RKI verschiedene Indikatoren (u.a. Erkrankungs-
häufigkeit, Dynamik der Fallzahlen). In den durch das RKI festge-
stellten Risikogebieten und besonders betroffenen Gebieten be-
steht eine allgemein wesentlich erhöhte Infektionsgefahr, sodass 
Personen, die sich dort aufhielten, als ansteckungsverdächtig 
anzusehen sind. Es ist auf die aktuelle Einstufung abzustellen. 
Es kommt nicht darauf an, dass diese Einschätzung bereits zum 
Zeitpunkt des Aufenthalts im Sinne der Ziffer 1 in dem Gebiet vom 
RKI festgestellt wurde. 

Der Ansteckungsverdacht besteht, wenn die Person dort minde-
stens einen 15-minütigen Kontakt zu einer anderen Person im Ab-
stand von weniger als 75 cm hatte. Dieses Kriterium grenzt des-
halb den Aufenthalt von der bloßen Durchreise ab. Kein Aufenthalt 
im Sinne der Ziffer 1 dieser Verfügung wird in der Regel bei einem 
bloßen Toilettengang, einem Tankvorgang oder einer üblichen 
Kaffeepause gegeben sein. 

Zu Ziffer 2: Entsprechend Ziffer 1 dürfen die Personensorgebe-
rechtigten die betreffenden Kinder nicht in die Einrichtungen brin-
gen und das Recht auf Betreuung gegenüber dem Träger oder der 
Tagespflegeperson geltend machen. Der Rechtsanspruch auf Be-
treuung nach § 24 SGB VIII ist insoweit eingeschränkt.    

Zu Ziffer 3: Es ist ausdrücklich keine Aufgabe der Träger bzw. 
des eingesetzten Personals bzw. der Tagespflegeperson, gezielt 
durch Nachfragen zu erforschen, ob Kinder sich in einem Risiko-
gebiet aufgehalten haben. Nur dann, wenn eine positive Kenntnis 
darüber besteht, dürfen diese Schülerinnen und Schüler sowie Kin-
der nicht mehr betreut werden.   

Zu Ziffer 4: Die Anordnung tritt am auf die Bekanntgabe folgenden 
Tag in Kraft. Sie ist nicht befristet.  Bei entsprechender erneuter 
Risikoeinschätzung wird die Allgemeinverfügung aufgehoben.  
Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort 
vollziehbar.  

Zu Ziffer 5: Die Bußgeldbewehrung der Maßnahme bis zu 25.000 
Euro folgt aus § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG. 
Die Anordnung stellt eine Maßnahme nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG 
dar.   
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Rechtsbehelfsbelehrung:
Gemäß § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG haben 
Widerspruch und  Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfü-
gung keine aufschiebende Wirkung.  
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Lüneburg, 
Adolph-Kolping-Straße 16, 21337 Lüneburg erhoben werden. 

Uelzen, den 12.03.2020

ZWECKVERBAND GESUNDHEITSAMT 
UELZEN - LÜCHOW-DANNENBERG

Der stellv. Geschäftsführer 
Teske


